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8§ 41 EisbG Auslandische Rechtsakte

EisbG - Eisenbahngesetz 1957

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 01.08.2025

§41.

In anderen Mitgliedstaaten der Europadischen Union, in anderen Vertragsparteien des Abkommens Uber den
Europaischen Wirtschaftsraum oder in der Schweizerischen Eidgenossenschaft erteilte Genehmigungen, Bewilligungen
oder sonstige fur die Ausibung der Zugangsrechte erforderliche Rechtsakte, die inhaltlich den nach diesem
Bundesgesetz erforderlichen entsprechen, werden letzteren gleichgehalten; ausgenommen davon sind einer
einheitlichen Sicherheitsbescheinigung, einer Genehmigung fur das Inverkehrbringen von Schienenfahrzeugen und
einer Fahrzeugtypengenehmigung entsprechende Genehmigungen, Bewilligungen oder sonstige Rechtsakte. Darliber
hinaus kénnen auslandische Genehmigungen, Bewilligungen oder sonstige fUr die Austbung der Zugangsrechte
erforderliche Rechtsakte, soweit hieflir nicht staatsvertragliche Regelungen bestehen, auf Antrag mit Bescheid der
Behorde anerkannt werden, wenn der Antragsteller einen zugrunde liegenden gleichwertigen Sicherheitsstandard
belegt. Demgemal gleichzuhaltende oder mit Bescheid anerkannte ausldandische Genehmigungen, Bewilligungen oder
sonstige Rechtsakte ersetzen die inhaltlich entsprechenden nach diesem Bundesgesetz erforderlichen
Genehmigungen, Bewilligungen oder sonstigen Rechtsakte.

In Kraft seit 20.07.2024 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/eisbg/paragraf/41
file:///

	§ 41 EisbG Ausländische Rechtsakte
	EisbG - Eisenbahngesetz 1957


